
Mitteilungen Gemeinde Salmsach, 22. November 2019

Aus dem Gemeinderat
Anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung wur-
de unter anderem Folgendes behandelt:
• Der Gestaltungsplan Oberdorf, Parzelle 345, 

wurde gemeinsam mit dem Projektverfasser 
sowie einem Berater von nrp Ingenieure aus-
führlich behandelt.

• Dem Gemeinderat ist das Angebot des Mahl-
zeitendiensts in Salmsach wichtig. Aufgrund 
der rückläufigen Erträge der Textilsammlungen 
sowie einer bescheidenen Anzahl Bezügerin-
nen wird die Gemeinde diesen Dienst finanziell 
unterstützen. Gerne möchte man an dieser Stelle 
den fleissigen freiwilligen Helferinnen danken.

• Die Benützung der beiden Salmsacher Plakat-
ständer gab Anlass zur Beanstandung. Auf-
grund eines zweiten Anlasses in Salmsach 
können nur je zwei Plakate publiziert werden. 
Zukünftig ist die Benützung der Plakatständer 
mind. 5 Wochen im Voraus der Gemeindeschrei-
berin anzumelden. Dadurch können hoffentlich 
Fehlproduktionen von Plakaten verhindert wer-
den. Der Gemeinderat freut sich über die rege 
Nutzung.

• Der Gemeinderat nahm vom aktuellen Stand 
der noch immer nicht zufriedenstellenden Lö-
sung der Ölproblematik in der Aach Kenntnis.

• Die anstehende Auflösung der bisherigen Wei-
lerzonen durch den Regierungsrat wurde the-
matisiert.

• In der Salmsacher Bucht wird eine nachhaltige 
Verjüngung des Baumbestandes in Absprache 
mit dem regionalen Förster angestrebt.

Gemeinderatskanzlei Salmsach

Informationen Bauverwaltung
Verkehrsanordnung, Vortrittsregelung STOP
Das Departement für Bau und Umwelt ent-
scheidet:
Das Signal 3.01 «Stop», Alte Landstrasse/Kirch-
strasse, wird gemäss Antrag vom 15. Oktober und 
Situationsplan vom 25. September genehmigt.
Der Situationsplan kann bei der Gemeinde Salm-
sach eingesehen werden.
Rechtsmittel:
Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen 
ab Publikation beim Verwaltungsgericht des 
Kantons Thurgau, 8570 Weinfelden, Beschwerde 
geführt werden. Diese hat einen Antrag und eine 
Begründung zu enthalten. Sie ist im Doppel unter 
Beilage des angefochtenen Entscheides einzu-
reichen.

Gestaltungsplan Oberdorf Parzelle Nr. 345
Gestützt auf § 29 ff. des kantonalen Planungs- 
und Baugesetzes (PBG) erfolgt gemäss Be-
schluss des Gemeinderates Salmsach vom 
12. November folgende öffentliche Auflage:
Auflagefrist:
22. November bis 11. Dezember.
Auflageort:
Während der Schalteröffnungszeiten auf der Ge-
meindeverwaltung Salmsach, Arbonerstrasse 8, 
8599 Salmsach.
Fakultatives Referendum:
Der Gestaltungsplan untersteht gemäss § 24 Abs. 
3 PBG dem fakultativen Referendum. Dieser ist 
nach Erledigung der Einsprachen der Gemeinde-
abstimmung zu unterbreiten, falls dies zehn Pro-
zent der Stimmberechtigten verlangen. Die nötigen 
Unterschriften sind innert der Auflagefrist bei der 
Gemeindeverwaltung in Salmsach einzureichen.
Rechtsmittel:
Wer durch den aufgelegten Plan oder die Vor-
schriften berührt ist und ein schutzwürdiges 
Interesse hat, kann während der Auflagefrist 
schriftlich und begründet Einsprache erheben. 
Einsprachen sind an den Gemeinderat Salmsach, 
Arbonerstrasse 8, 8599 Salmsach, zu richten.

Baubewilligungen
Nach ordentlicher, ortsüblicher Auflage und Be-
willigung der kantonalen Stellen wurden folgende 
Baugesuche bewilligt:
• Wärmepumpe Luft/Wasser, Aussenaufstellung, 

Parzelle 85, Landwirtschaftszone, Hütten 39, 
Ursi und Stefan Eisenhut, Kindergartenstr. 7, 
8587 Oberaach

• Erdsondenwärmepumpe, Parzelle 562, Säntis-
strassse 4, Carmen Eberle Schweizer und Peter 
Schweizer

• Teilweise bewilligt: Anbau Balkon, Glasvor-
dach, Abbruch und Neubau Schopf, Parzelle 
282, Seestr. 19, Bernadette Beerli und Urs Paul 
Kraner

Im vereinfachten Verfahren, beim Vorliegen der 
Unterschriften der benachbarten Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer, wurden folgen-
de Baugesuche bewilligt:
• Gartensitzplatz mit Sichtschutzwand, Park-

platz und Rabatte, P 683, Sänitsstrasse 12, 
T. & M.  Andermatt

• Erneuerung Sitzplatzüberdachung, P 512, Arbo-
nerstrasse 20a, B. & W. Hanselmann

Baugesuche
Es ist folgendes Baugesuch eingegangen:
Planauflage 22.11. bis 11.12.2019

• Rückbau alte Bitumentankanlagen und Heil-
öltankanlagen, Parzelle 333, Seestrasse 26, 
Neuteerbit AG

• Nachträgliche Bewilligung: Umnutzung Scheu-
ne und Allwetterplatz für hobbymässige Tier-
haltung, Parzelle 684, Landwirtschaftszone, 
Fehlwies 6, M. Strauss

Berechtigte Einsprachen sind während der Auf-
lagefrist schriftlich und begründet bei der Bau-
verwaltung Salmsach, Arbonerstrasse 8, 8599 
Salmsach, einzureichen.

Bauverwaltung Salmsach

Aktuelle Zivilstandsnachrichten
Heirat
• am 21.09.2019 in Amriswil

Kuschela Ralf & Kuschela geb. Sporrädli Gerda
Todesfall
• am 7. November 2019 in Romanshorn

Häberlin Peter, geb. 28.01.1963, geschieden

30 Jahre Kinderrechte
Auch Salmsach beteiligt sich aktiv an dem Ju-
biläum zu 30 Jahre Kinderrechte. Am Montag, 
18. November, fand bereits ein öffentlicher An-
lass im Gesprächen zum Thema «Ihre Kinder sind 
ganz normal. Es ist nur die Pubertät» im Singsaal 
des Berglischulhauses statt.
Nun folgt in der Waldspielgruppe am 22. No-
vember, ein «Öffentlicher Morgen im Wald». Am 
Samstag, 23. November folgt dann am Salm-
sacher Adventsmarkt in der MZH Bergli ein «Kin-
derprogramm zum Thema Kinderrechte». Sicher-
lich wird auch die Primarschule diese Thematik in 
ihrem Unterricht aufnehmen. 

Gemeinderat Salmsach

Kinder haben RechteKinder haben Rechte
machen Sie mit!machen Sie mit!machen Sie mit!

nähere Infos und Agenda nähere Infos und Agenda 
ludothekromanshorn.ch ludothekromanshorn.ch 

Ausserdem:
Spielen für Toleranz

Erzählnacht
Podiumsdiskussion

... und viele 
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